Hinweise zum Umgang mit Photovoltaik-Anlagen in Kleingärten 

Warum der Kreisverband der Kleingärtner Arnstadt-Ilmenau e.V. das Anbauen von Photovoltaikanlagen in Kleingärten ablehnt:
Im Beschluss des Bundesverfassungsgerichtes vom 25.02.1998 steht:
Die Ausstattung von Kleingartenanlagen ist grundsätzlich nicht mit der Ausstattung von Ferienhäusern, Wochenendhäusern oder Campingplätzen vergleichbar.
Im Bundeskleingartengesetz ist die Nutzung von Photovoltaikanlagen noch nicht geregelt, aber der § 3 besagt, dass eine Laube im Kleingarten nach Beschaffenheit, Ausstattung und Einrichtung nicht zum dauerhaften Wohnen geeignet sein darf. Eine Photovoltaikanlage begünstigt das aber.
Im Kleingarten müssen jegliche baulichen Aktionen mit dem Kleingartenvorstand und Kreisverband abgesprochen und schriftlich beantragt werden. Lokale Vorschriften im Pachtvertrag sind zu beachten.
1. Es ist keine Einspeisung ins Vereinsnetz erlaubt. Alle Leitungen und Stromzähler in den Kleingärten sind dafür gegenwärtig nicht ausgelegt. Dadurch entsteht Brandgefahr auch an mehreren Lauben.
2. Batterien zur Speicherung sind teuer und müssen kühl in einem extra Raum gelagert werden. Ein Zweitgebäude ist laut BKleingG nicht erlaubt., Damit verlieren die Lauben mit Baujahr vor dem 03.10.1990 ihren Bestandsschutz.
3. Auch braucht man zur Stromeinspeisung in Batterien geeichte Stromzähler, die eine Rückzählung verhindern, die ca. 600 € bis 800 € kosten.
4. Gebrauchte Batterien können noch nicht recycelt werden. Man wird sie zurzeit nicht los.
5. Man braucht viele Genehmigungen auch für Balkonkraftwerke
6. Eine Photovoltaikanlage wird nicht wertermittelt. Sie müsste bei Pächterwechsel entfernt werden.
7. Der Landesverband Thüringen der Gartenfreunde e.V. und der Kreisverband der Kleingärtner Arnstadt-Ilmenau e.V. werden dazu keine Empfehlungen geben.
8. Wer ohne Baugenehmigung eine Photovoltaikanlage errichtet, entfernt sie wieder.
9. Die Pachtverträge und Kleingartenordnungen im Ilm-Kreis werden diesbezüglich noch nicht überarbeitet.
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